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Honorierung einer multifunktionalen Landwirtschaft – Begründung und Perspektiven

Die Entwicklung der Landbewirtschaftung war in den vergangenen Jahrzehnten durch erhebliche Produktionssteigerungen infolge der Nutzung des technischen Fortschritts gekennzeichnet. Dies führte zu Produktionsüberschüssen sowie zu einer Reihe von Umweltproblemen. Gleichzeitig hat die Landbewirtschaftung vielfältige positive Leistungen erbracht.

Seit geraumer Zeit wird intensiv die Frage diskutiert, ob und wenn ja auf welche Weise eine angemessene Honorierung der multifunktionalen Leistungen erfolgen soll. Diese Diskussion spielt sich vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden Wandels in der EU-Agrarpolitik ab, der mit der Umsetzung der EU-Agrarreform 1992 begann, in der Agenda 2000 seine Fortsetzung und mit den Vorschlägen zur Halbzeitbewertung im Jahr 2002 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. 

Multifunktionalität der Landwirtschaft

Die Forderung nach einer Honorierung der von der Landwirtschaft zusätzlich erbrachten (multifunktionalen) Leistungen spielt in der gegenwärtigen agrarpolitischen Diskussion eine wichtige Rolle, wobei die Funktionen der Landwirtschaft bereits seit Mitte der 70er Jahre neu diskutiert werden. Bezeichnend hierfür war die Verabschiedung der Richtlinie über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten benachteiligten Gebieten. Mitte der 80er Jahre wurden die (aus landwirtschaftlicher Sicht) benachteiligten Gebiete erheblich ausgeweitet. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung einschlägiger Programme wider (vgl. Abb.1). 

Hinsichtlich des ländlichen Raumes bedeutet „Multifunktionalität“, dass dieser neben der „Agrarproduktionsfunktion“ noch weitere gesellschaftlich erwünschte Funktionen erfüllt. In einzelnen sind dies (vgl. HENKEL, 1993; MÜLLER, 1999; S. 407 f):

· die ökologische Funktion (Bereitstellung ökologischen Ausgleichsraums sowie Natur- und Umweltschutzfunktion),

· die Standortfunktion (ländlicher Raum als Infrastrukturstandort, als Raumreserve und für Ver- und Entsorgungsfunktionen), 

· die Erholungsfunktion (Bereitstellung von Freizeit- und Erholungslandschaft sowie von Kulturlandschaft).

Der Begriff der „Multifunktionalität“ ist darüber hinaus Teil des „europäischen Agrarmodells“, das die Staats- und Regierungschefs der EU beim Gipfeltreffen in Luxemburg 1997 in ihre Schlussfolgerung aufgenommen haben. Demnach muss die „europäische Landwirtschaft“ [.....] ein multifunktionaler, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Wirtschaftssektor sein [.....] (zitiert nach FISCHLER, 1998, S. 3). Im Ministerrats-Kommunique von 1998 (OECD, 1998) wird festgehalten, „dass die Landwirtschaft, abgesehen von ihrer primären Aufgabe der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Fasern, ebenso die Landschaft gestalten kann, Nutzen für die Umwelt, wie z.B. Bodenschutz, die nachhaltige Bewirtschaftung erneuerbarer natürlicher Ressourcen und den Schutz der biologischen Vielfalt leistet sowie zur sozioökonomischen Lebensfähigkeit vieler ländlicher Regionen beiträgt“.

Ein weiterer Beleg für die intensive Diskussion des Begriffes „Multifunktionalität“ sind die mit der Halbzeitbewertung von der EU-Kommission kürzlich vorgelegten Vorschläge (vgl. Übersicht 1).

Zielsetzung

Vereinfachung des Systems der Direktzahlungen, Erhöhung der Anforderungen an den Umwelt- sowie Tierschutz, Umverteilung der EU-Agrarmittel zu Gunsten kleinerer Betriebe und Stärkung der ländlichen Entwicklungspolitik

Umsetzungsvorschläge

· Förderung einer marktorientierten, nachhaltigen Landwirtschaft

· Wechsel von Produkt- zu Produzentenunterstützung durch betriebliche Zahlungen auf der Basis historischer Referenzbeträge 

· Einhaltung von Umwelt-, Tierschutz und Lebensmittelqualitätskriterien als Voraussetzung für Betriebszahlungen

· Konsequenz: Landwirte sind dann in ihrer Anbauentscheidung frei

· Betriebliche Beihilfeobergrenze von 300.000 €, die sich um Freibeträge für Arbeitskräfte erhöht; eingesparte Mittel bleiben in dem jeweiligen Mitgliedstaat

· Stärkung der ländlichen Entwicklung

· Modulation wird EU-weit verpflichtend; jedes Jahr 3 % Kürzung der Direktzahlungen bis     20 % der Direktzahlungen eingespart sind

· Freibeträge von 5.000 € bei 2 Voll-AK, danach 3.000 € pro Voll-AK

· Umverteilungskriterien sind Flächenausstattung, Arbeitskräfte und Wohlstand, Umverteilung erfolgt mitgliedstaatenübergreifend und dient mit zur Finanzierung der EU-Osterweiterung

· Ausgleichszahlungen für die Einführung höherer Standards im Umwelt-, Tierschutz und der Lebensmittel- bzw. Betriebssicherheit für 5 Jahre, degressiv gestaffelt und max. 200 €/ha.

Übersicht 1: Wichtige Inhalte der Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik

im Hinblick auf die Multifunktionalität der Landbewirtschaftung
Dabei stehen weite Teile der Landwirtschaft diesen Vorschlägen kritisch bis ablehnend gegenüber, weil sie durch die Umschichtung von Direktzahlungen unmittelbare Einkommensverluste befürchten. Demgegenüber kritisieren z.B. die Mitglieder der Cairns-Gruppe die Direktzahlungen zum Ausgleich der Preissenkungen generell als Ursache für eine Wettbewerbsverzerrung und bei den für Umweltleistungen gezahlten Honorierungen fordern sie eine Überprüfung, da sie dahinter eine versteckte Einkommensstützung vermuten. 

Insofern erscheint es angebracht, die Fragen zur Honorierung einer multifunktionalen Landwirtschaft näher zu durchleuchten. Dabei ist zu klären, inwieweit die zusätzlichen Leistungen der Landwirtschaft zu honorieren sind. Generell ist sicherzustellen, dass der gesellschaftliche Nutzen maximiert, d.h. die Honorierung kosteneffizient gestaltet wird und Verzerrungen von Produktion und Handel vermieden werden (vgl. OECD, 2001). Von der OECD (2001) wird folgende Arbeitsdefinition von Multifunktionalität gegeben: Multifunktionalität betrifft die „Existenz vielfältiger Waren und nicht warenbezogener Güter und Leistungen, welche gemeinsam durch die Landwirtschaft produziert werden“. Dabei weisen die „nicht warenbezogenen Leistungen Eigenschaften von Externalitäten oder öffentlichen Gütern auf, mit der Folge, dass Märkte für diese Güter nicht existieren bzw. kaum funktionieren. Es stellen sich dabei folgende Fragen: Sind Aspekte der Beschäftigungssicherung und der Ernährungssicherung auch Teile der Multifunktionalität? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, die nicht warenbezogenen Leistungen eventuell kostengünstiger bereitzustellen? Inwieweit sind mit der Multifunktionalität neben positiven auch negative externe Effekte verbunden, welche in der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen sind?

Grundsätzlich handelt es sich dabei um außerordentlich komplexe Sachverhalte, die nicht generell, sondern im Einzelfall z.B. nur für eine bestimmte Region geklärt werden können.

Folgende Beispiele mögen dies belegen:

Die schonende Beweidung von Grünlandflächen in Berggebieten trägt zum Erosionsschutz bei. Möglicherweise kann auch durch Anwendung eines mechanischen Verfahrens, wie Mähen oder Mulchen, der gleiche Effekt erzielt werden. Als Koppelprodukte ergeben sich aber unterschiedliche Landschaftsbilder, die wiederum entsprechend zu beurteilen sind.

Ein anderes Beispiel bezieht sich auf die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung, einerseits um die Flächen in Produktionsbereitschaft zu halten (ein Aspekt der Ernährungssicherung), andererseits um das bisherige Landschaftsbild zu erhalten. Bei Nichtbewirtschaftung würde sich eine natürliche Sukzession und damit Bewaldung einstellen. Diese Entwicklung wird regional sehr unterschiedlich beurteilt.

Des weiteren stellt sich die Frage, ob staatliche Eingriffe erforderlich sind, oder ob nicht neue Märkte entstehen. So könnte z.B. die Tourismusbranche in bestimmten Regionen aus eigenem Interesse eine unerwünschte Veränderung des Landschaftsbildes durch gezielte Honorierung vermeiden. 

Aus der Fülle von multifunktionalen Aufgaben des ländlichen Raumes werden in Zukunft u.a. noch folgende zwei Bereiche enorm an Bedeutung gewinnen:

· Hochwasserretention

· Produktion nachwachsender Rohstoffe 

Die jüngsten Hochwasserkatastrophen haben gezeigt, dass an Flussläufe angrenzende Flächen zukünftig neben der landwirtschaftlichen Produktion auch der Aufnahme von Hochwasser zur Verfügung stehen müssen. Die damit einhergehenden Einkommenseinbußen sind gesondert zu honorieren. Wie eingehende Berechnungen gezeigt haben (vgl. SCHÄTZL u. HOFFMANN, 2001), ergeben sich durch Nutzungsauflagen für Hochwasserretentionsflächen Einkommenseinbußen teilweise bis deutlich über 500 Euro pro Hektar.

Neben der Nahrungsmittelerzeugung wird in Zukunft die Nutzung nachwachsender Rohstoffe  eine größere Rolle spielen, wenn Nachhaltigkeit  wirklich ernst genommen wird. Es ist naheliegend, dass nachwachsende Rohstoffe nicht mit fossilen Rohstoffen konkurrieren können, die im wesentlichen nur mit den Förder- und Verteilkosten belastet sind. Aus diesem Grunde müssen entweder die fossilen Rohstoffe verteuert oder die nachwachsenden Rohstoffe kostenmäßig entlastet werden, damit Wettbewerbsgleichheit erreicht wird. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe (z.B. als Energieträger),  besteht im Vergleich zu fossilen Rohstoffen darin, dass weniger CO2  emittiert wird. Diese von der Landwirtschaft erbrachte Zusatzleistung kann jedoch unter den gegenwärtigen Marktbedingungen nur durch eine gesonderte Honorierung bereitgestellt werden. 

Mögliche Vorgehensweisen bei der Honorierung von Umweltfunktionen der Landwirtschaft

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten zur Entlohnung von zusätzlichen Leistungen: zum einen die ergebnisorientierte Vorgehensweise, zum anderen der handlungsorientierte Ansatz. Der erstgenannte Weg wäre eigentlich zu bevorzugen, häufig stehen dem höhere Kontrollaufwendungen sowie eine schwierige Kalkulierbarkeit entgegen, was die Akzeptanz bei den Landwirten mindert.

Wenn die Beibehaltung oder Einführung bestimmter Formen der Landwirtschaft handlungsorientiert mit Prämien bedacht werden soll, so sind die Zahlungen an geeignete Kriterien zu knüpfen.

Pauschale Transferzahlungen, z.B. für das Offenhalten einer Landschaft, ohne zusätzliche Auflagen stehen in der Kritik, eine verdeckte Einkommensstützung darzustellen. Wenn jedoch keine anderen kosteneffizienten Möglichkeiten bestehen, das gesellschaftlich erwünschte Ziel der Erhaltung einer Kulturlandschaft zu erreichen, dann sind pauschale Zahlungen zu vertreten, wobei mit diesen Zuwendungen bestimmte Auflagen verbunden sind. Derartige Maßnahmen sind Bestandteil von Umweltprogrammen oder es handelt sich um Direktzahlungen gemäß der „Horizontalen Verordnung“, wie sie bereits in der Agenda 2000 vorgesehen wurden. In Übersicht 2 sind die diesbezüglich maßgeblichen Ansätze dargestellt. Zum einen handelt es sich um Cross Compliance, d.h. die Direktzahlungen sind mit Umweltauflagen gekoppelt. In anderen Ländern der EU wird dieses Instrument bereits eingesetzt. Zukünftig ist mit einer Ausweitung dieses Instrumentes zu rechnen. Der andere Ansatz sieht mit der Modulation eine Kürzung und Umschichtung der Direktzahlungen vor. Die freiwerdenden Mittel sollen direkt zur Honorierung von Zusatzfunktionen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes eingesetzt werden.

Ein wichtiges und von der Gesellschaft erwartetes Koppelprodukt der Landbewirtschaftung stellt der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft dar. Dabei reicht das Koppelprodukt „Kulturlandschaft“ von einer reichstrukturierten und deshalb kleinräumigen Ausprägung bis hin zu einer großflächig bewirtschafteten Landschaft. Naheliegenderweise ergeben sich dabei wesentliche Unterschiede bezüglich ökonomischer (z.B. Arbeitszeitbedarf, Ertrag, Einkommen) und ökologischer Kenngrößen (z.B. Artenvielfalt, Ressourcenqualität). In Abb. 2 sind zwei Extremsituationen dargestellt. Unter den angenommenen Bedingungen führt das kleinräumige Landschaftsbild zu einem Einkommensnachteil von 400 €/ha oder anders ausgedrückt, die Umweltleistung des Landwirts beläuft sich hier auf 400 €/ha. Auf  Dauer wird das vielgestaltige, strukturreiche Landschaftsbild nur „angeboten“, wenn es gesondert honoriert wird. Nun ist einschränkend anzumerken, dass nicht an allen Standorten ein derartiges Landschaftsbild erwünscht oder zu bezahlen ist. In bestimmten Regionen steht der Wunsch nach einer vielgestaltigen Landschaft mehr, in anderen deutlich weniger im Vordergrund. 

Das von HABER (1972) formulierte Konzept einer „differenzierten Landnutzung“ beschreibt diesen Sachverhalt. Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass zwischen den Extremvarianten von Abb. 2 viele Zwischenstufen existieren. Einen entscheidenden Einflussfaktor sowohl für ökonomische als auch für ökologische Kenngrößen stellt der prozentuale Anteil von Strukturelementen dar. 


Vorschrift
Ziel

Artikel 3: 
Erfordernisse des Umweltschutzes
· Mitgliedsstaaten ergreifen Umwelt​maß​nahmen:

· Beihilfen für Umweltschutz​ver​pflichtungen in der Landwirtschaft

· Allgemeine Umweltauflagen

· Spezielle Umweltauflagen als Voraus​setzung für Direktzahlungen (sog. cross compliance)

Bei Nichteinhaltung der Umweltauf​lagen können Direktzahlungen gekürzt oder gestrichen werden
· Umweltaspekten im Rahmen der GAP mehr Gewicht ver​leihen

Artikel 4: 
Differenzierung
· Möglichkeit der Mitgliedsstaaten die Direktzahlungen in Abhängigkeit von

· Tatsächlichem AK-Besatz

· Standarddeckungsbeitrag und

· Gesamthöhe der Direktzahlungen des Betriebes

um max. 20 % zu kürzen (Modulation)
· Stabilisierung der Beschäftigung in der Landwirtschaft

· Berücksichtigung des Gesamtwohl​stands eines Betriebes

Artikel 5: 
Gemeinsame Bestimmung
· Durch Kürzung der Direktzahlungen eingesparte Mittel stehen den Mitglieds​staaten als zusätzliche Mittel für bestimmte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung 


Übersicht 2: 
Horizontale Verordnung ‑ Verordnung (EG) 1259/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen der GAP 

Ein Landwirt, der z.B. 5% Anteil an Strukturelementen in seiner Flur aufweist, hat einen Bewirtschaftungsnachteil von ca. 100 €/ ha oder anders ausgedrückt, seine Umweltleistung beläuft sich auf 100 €/ ha. Dieser Indikator bietet damit auch einen Ansatz zur Honorierung der multifunktionalen Landwirtschaft. Maßgeblich sind dabei die regional unterschiedlichen Erwartungen an das Landschaftsbild bzw. die von der Gesellschaft bereitgestellten Finanzmittel. Ohne gesonderte Honorierung ist die Landwirtschaft auf Dauer nicht in der Lage, ein strukturreiches Landschaftsbild in Konkurrenz zur „reinen“ Produktionslandschaft anzubieten. 

Abschließend stellt sich noch die Frage, ob in der EU nicht bereits die Einhaltung der „guten fachlichen Praxis“ honorierenswert ist, da ähnlich strenge Regeln in anderen Ländern nicht gelten. Ohne Ausgleichszahlungen ergibt sich im betreffenden Land ein „Standortnachteil“. Welche Zahlungen für Umweltfunktionen im Hinblick auf einen fairen Wettbewerb künftig erlaubt sein werden, hängt davon ab, ob und wenn ja auf welche Mindestumweltstandards man sich in der WTO einigen wird. Würden keinerlei verbindliche WTO-Mindeststandards vereinbart, so würde dies bedeuten, dass in den einzelnen Mitgliedsstaaten jede – mit einer entsprechenden gesellschaftlichen Wertschätzung begründete Honorierung von erhöhten Anforderungen zulässig wäre (vgl. HEISSENHUBER und LIPPERT, 2000, S. 249 – 252).

Ausblick

Die Honorierung zusätzlicher Leistungen der Landwirtschaft betrifft einen außerordentlich komplexen Sachverhalt. Der Versuch einer Antwort könnte gedanklich über Szenarienbildung gegeben werden. Dazu ist es in einem ersten Schritt erforderlich, gedanklich alle staatlichen Zuwendungen und Eingriffe zu eliminieren. Die Preisstützungen und die Direktzahlungen wären in diesem Falle auf null reduziert. Danach ist die Art der Landbewirtschaftung zu simulieren, welche sich unter diesen Umständen mittel- bis langfristig einstellt. Als Beispiele können Länder bzw. Phasen dienen, in denen eine derartige Politik betrieben wird bzw. wurde. In der Gegenwart steht Neuseeland für diesen Weg. Nach Abschätzung der Konsequenzen wäre zu klären, in welchen Regionen bzw. in welcher Weise die gesellschaftlichen Erwartungen von dem sich einstellenden Bild abweichen. Schließlich sind die gesellschaftlichen Erwartungen zu beurteilen und dann unter Abwägung mit alternativen Verwendungsmöglichkeiten der Finanzmittel zu entscheiden, welche Maßnahmen unter Einsatz öffentlicher Mittel realisiert werden. Diese Vorgehensweise kann schließlich nicht in allen Details ein gangbarer Weg sein, aber dennoch einige interessante und zusätzliche Erkenntnisse bringen. Da es sich in der Wirtschaft häufig um irreversible Vorgänge handelt, wird man in der Praxis sinnvollerweise nicht einen Abbau auf Null vornehmen und dann die Konsequenzen abwarten, um dann wieder staatliche Eingriffe aufbauen, sondern ausgehend von der Ist-Situation eine behutsame und differenzierte Umschichtung staatlicher Förderung vornehmen.

Diesen Weg schlägt im Prinzip die EU-Kommission mit der Entkoppelung der Direktzahlungen vor. Damit sollen Produktion und Märkte von den Direktzahlungen weniger beeinflusst werden. Die ebenfalls vorgesehene Modulation soll dazu beitragen, Finanzmittel mehr als bisher für gesellschaftspolitisch erwünschte Ziele einzusetzen.
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